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1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Borsdorf - 
Vorentwurf Stand Mai 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1]  Schreiben des Büro Knoblich an das LfULG vom 23.06.2020, Be-

treff: Bebauungsplan „Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage 
Borsdorf - Einkaufsmarkt“ und 1. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Borsdorf Frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB und Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 
Abs. 2 BauGB und Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, 
Zeichen: 18-050, Anlagen: Planunterlagen, Bekanntmachungstext. 

[2]  Flächennutzungsplan Gemeinde Borsdorf 1. Änderung. Büro Knob-
lich, Vorentwurf vom Mai 2020, mit [1] überreichte Unterlage, beste-
hend aus: 

- Planzeichnung im Maßstab 1:3.000, 
- Begründung mit 1 Anlage: Umweltbericht, Büro Knoblich, 

Mai 2020. 
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[3]  Geologische Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen 
(GK50_Eiszeit), Maßstab: 1:50.000, digitale Version. 

[4]  Lithofazieskarte Tertiär (GK50_LKT), Maßstab: 1:50.000, digitale Version. 
[5]  Geodatenarchiv des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

(LfULG). 
[6]  Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-

rung von Niederschlagswasser. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 2005. 

[7] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen 
über den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem 
Projekt „Radiologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher 
Altlasten“ (Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

 
 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben keine Bedenken entgegen. 
 
Wir empfehlen im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die unter Gliederungspunkt 2 
folgenden geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 
 
Gegenwärtig [7] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-
senschaften für dieses Plangebiet vor. Im Rahmen der Beteiligung im weiteren Verfah-
ren und in Einschätzung konkreter Einzelmaßnahmen wird die Vereinbarkeit der Pla-
nung mit den gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen sein.  
 
Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie des Fischar-
tenschutzes / der Fischerei sind nicht berührt. 
 
 
2  Textbaustein Geologie 
2.1  Prüfergebnis 
 
Nach Prüfung der zu vertretenden öffentlichen Belange bestehen mit derzeitigem 
Kenntnisstand aus geologischer Sicht keine Bedenken gegen den mit [2] vorgelegten 
Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Borsdorf. Im 
Rahmen des weiteren Verfahrens bitten wir um Berücksichtigung der nachfolgenden 
Hinweise. 
 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB ergeben sich unter geologischen Aspekten keine speziellen Anregungen bzw. 
Anforderungen. Wir empfehlen jedoch, die geologischen / hydrogeologischen Verhält-
nisse darzustellen und die Auswirkungen der Planung auf deren Wirkungsfeld zu be-
werten. 
 
2.2  Hinweise 
2.2.1 Geologie / Baugrund 
 
Das Plangebiet befindet sich aus strukturgeologischer Sicht im Nordwestsächsischen 
Eruptivkomplex. Laut geologischer Karte [4] wird der Untergrund im Plangebiet von 
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vulkanitischen Gesteinen des Rotliegend gebildet. Die Festgesteine werden von einer 
teils mehrere Meter mächtigen Verwitterungs- und lockergesteinsartigen Zersatzschicht 
sowie von etwa 15 bis 20 m mächtigen tertiären Sedimenten (Kies bis Ton, ggf. Braun-
kohle) bedeckt. Ab etwa 100 m bis 105 m NHN folgen etwa 20 m mächtige saalezeitli-
che Terrassensande bzw. –kiese, welche geländenah mit saalezeitlichem Geschiebe-
lehm bzw. –mergel (um 5 m mächtig) bedeckt sind [3]. 
 
Im Vorfeld von Baumaßnahmen wird die Durchführung von orts- und vorhabenskonkre-
ten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 empfohlen. Der geo-
technische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den Grund-
wasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließlich 
Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten Bauverfahrensweisen (z. B. 
Erdarbeiten, Bohrarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen nach 
DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet werden, die den notwendi-
gen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und an zu erbringenden Nachweisen ein-
grenzt. Falls sich bautechnische Vorgaben ändern oder auch die angetroffenen geolo-
gischen Verhältnisse von den erkundeten abweichen, sollte eine Überprüfung und ggf. 
Anpassung der jeweiligen Baugrunduntersuchung erfolgen. 
 
Da zukünftig Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser vorgesehen sind, 
weisen wir bereits jetzt auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 [6] hin, nach dem solche Anla-
gen zu planen, zu bauen und zu betreiben sind. Die Fähigkeit zur Versickerung von 
Niederschlagswasser bzw. ein verlässlicher Durchlässigkeitskoeffizient zur Bemessung 
von Versickerungsanlagen sollte unbedingt standortkonkret in Form von Sickertests 
nachgewiesen werden. Im Plangebiet ist aufgrund der geländenah anstehenden Ge-
schiebelehme bzw. –mergel mit vergleichsweise ungünstigen Voraussetzungen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser zu rechnen. Sofern hydrogeologische Untersu-
chungen durchgeführt werden, sollten diese vorzugsweise in die Baugrunduntersu-
chung integriert werden. 
 
2.2.2 Geodaten 
 
Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenaufschlüs-
sen können bei Interesse unter der URL www.geologie.sachsen.de unter „Karten und 
GIS-Daten“ → „interaktive Karten“ → „Geologische Aufschlüsse in Sachsen“ recher-
chiert, und sofern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert werden. Zur Über-
gabe der Schichtenverzeichnisse senden Sie bitte eine Email - Anfrage an bohrar-
chiv.lfulg@smul.sachsen.de. 
 
In Auswertung des Geodatenarchivs des LfULG [5] liegen im Umfeld des Plangebietes 
weitere Bodenaufschlüsse vor. 
 
Weitere, z. T. interaktive Geodaten, wie geologische, geophysikalische, ingenieurgeo-
logische, hydrogeologische und rohstoffgeologische Karten stehen Ihnen unter der 
URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Karten und GIS-Daten“ sowie im Geo-
portal Sachsenatlas unter www.geoportal.sachsen.de zur Verfügung. 
 
2.2.3 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen 
 
Wir weisen darauf hin, dass am 30.06.2020 das Geologiedatengesetz (GeolDG) in 
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Kraft und das Lagerstättengesetz (LagerstG) außer Kraft getreten sind. Demnach sind 
geologische Untersuchungen sowie die dazu gehörigen Nachweisdaten spätestens 
zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen 
(§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersu-
chung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, 
Pumpversuche etc.) und spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologi-
schen Untersuchung sind die Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, 
Gutachten) an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 
GeolDG). 
 
Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologi-
scher Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Daten 
und Sammlungen“ → „Bohrungsdaten“ verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das 
Portal „ELBA.Sax“ elektronisch erfolgen 
(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzge-
setzes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen 
mit geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hyd-
rogeologische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der 
Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben davon unberührt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 


